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Aeltern und Vormünder m Betreff der

nm errichtecen Therrsianisch - Leopoidmijchm
Ritterakademie .

D., , ' a Seine k. k. Maiestat auf das Ansuchen der Landstände , und nach

dem Wunsche eines großen Theiles des Publikums , allergnädigst geruhet haben ,

die ehemalige Theresianische Erziehungsanstalt des jungen Adels , unter dem Nah¬

men der Theresiümsch - Levpoldimlchen Ritterakademie wieder zu errich¬

ten , und sie der Aufsicht und Obsorge der Priester der frommen Schulen

anzuvertrauen ; so findet man von Seite dieser Akademie für nöthig , Achter »

und Vormünder , und überhaupt alle , denen daran gelegen seyn könnte , s ) nnt

der innern Einrichtung derselben , d ) mit den verschiedenen Lehrgegmständen,

worüber ihren Zöglingen Unterricht ertheilet wird , und c ) den Bedingungen ,

unter welchen adeliche Jünglinge aufgenommen werden , bekannt zu machen »

l . Innere Verfassung der Akademie .

x. Für jene Zöglinge , die sich noch in den drey deutschen oder sogenamr -

Len Rormalschulm , und in den fünf untern lateinischen oder Humanisten Schu¬

ten befinden , ist zu Folge eines Hofdekrets vorn ryten August 1791 das ehema¬

lige LöwmhmgiM KonviLt w der Zsftphstadt ; für jene aber , die schon de «

philo -



philosophische » Wissenschaften obliegen , ist durch ein neues Hsfdekret ssm 19km

August 179z düS Stift zu St . Barbara in der Stadt nächst der Hauptmauthe

bestimmt worden .

L. In diesen beyden Häusern , die zusammen nur Ein Ganzes ausmachen ,

stehen die Zöglinge unter steter Aufsicht gesetzter und vertrauter Männer auS den

Priestern der frommen Schulen , unter dem Namen PmfektS , welche über die

Zeikverwendung und Sitten derselben mit derjenigen Sorgfalt und Gewissen¬

haftigkeit wachen , welche die Wichtigkeit dieses Gegenstandes heischet . Die

Jugend ist daher niemals sich selbst überlassen , indem die Präfekte ihr allenthal¬

ben beym Aufstehen und Schlafengehen , während des Gottesdienstes , den Lehr -

und Erholungsstunden , bey der Tafel und dem Spazierengehen zur Seite sind .

Z. Die Aufsicht über das Ganze hat der jedesmalige REor der Akade¬

mie , und mit ihm die an jedem akademischen Hause besonders angestelltey Vlkö -

rektorm . Bey dem Erster «, und in dessen Abwesenheit bey den Letztem wer¬

ben Anfragen , Beschwerden rc. angebracht .

4. Die täglichen Andachtsnbnngen , so wie der Gottesdienst an Sonn - und

Feyertagen und den bestimmten Beicht - und Kommunionstagem werden in Beyseyn

der Vorgesetzten und der Präfekte in einer eigenen , geräumigen, , zur Winterszeit

geheizten Hauskapelle gehalten .

5. Die Vorbereitung zu den Lehrstunden geschieht in besondern dazu be¬

stimmten Lagezimmern oder Museen , die sich neben den Zimmern der Präfekte

befinden , und mit denselben in Verbindung stehen ,

6. Zur Unterhaltung in den ausg - steckten Erholungsstunden sind mehrere

mit Billards versehene Spielsäle vorhanden . Zur Sommerszeit werden die Zög¬

linge täglich in die , an den akademischen Gebäuden angeschlossenen Gärten ge;

führt



fuhrt , wo sie sich in Gegenwart ihrer Präfekte auf eine anständige Art ersetzen

können ; oder sie machen mit diesen einen weiter « Spatztergang ins Freye «

7. Zur Nachtzeit sind die Gänge und Schlafzimmer beleuchtet . Jmjedem

der Letztem schlaft ein Bedienter , um den Präfckt , oder auch einen der Vorgesetz¬

ten , in unvorgefthenen Fällen , die ihre Gegenwart nothwendig machten , herbey

rufen zu können .

8. Jede Kamemde ( so wird eine bestimmte Anzahl von Zöglingen ge¬

nannt , die unter Einem Präfekte stehen , und gemeinschäftlich Ein Tagezimmer

bewohnen ) hat zween , und nach Erfordernd auch mehrere Bediente , die unter

der Aufsicht der Präfekte die Reinlichkeit der Kleider , den nöthigen Wechsel der

Wäsche , das Frisieren der Haare ( zur übrigen Pflege des Kopfes sind Weiber

bestimmet ) zu besorgen , und überhaupt alle erforderlichen Dienste zu leisten Haben-

Sie begleiten auch die Jugend auf ihren Spatziergängeu mit den Präftkten , und

müßen abwcchsilnd während der Lehr - und Erhohlungsstuuden vor den Zimmern

weilen , in welchen die Zöglinge versammelt sind , so wie im ganzen Hause den

Tag über eine Ocdonanz umhergeht ,

9. Die Kost besteht gewöhnlich des Mittags in vier , und des Abends in zween

wohlzugcrichteten Speisen , mit gehöriger Abwechslung und in hinlänglicher Mengen

Sonntags , Dienstags und Donnerstags wird so wohl zu Mittag als des Abends

jedesmahl frisch Gebratenes aufgesetzt . Die Zöglinge haben ihren Tisch mit den

Hausobern , Präftkten und Meistern , die zwischen ihnen vertheilt sitzen , gemein¬

schaftlich . Wein wird ihnen nur so viel gegeben , als ihrem Alter angemessen ist ;

doch geschieht auch dieses nur auf Verlangen und Gutheißen der Eltern oder Vor¬

münder . Zum Frühstücke wird ihnen von Seite der Akademie eine Suppe ge¬

reicht ; andre Arten Frühstücke können sie sich von ihrem eigenen Gelde , doch

nie ohne Vvrwissen der Präfekte , anschaffen » Dieß gielt auch von den sogenann¬

ten Jausen .

ro . Die



xo. Die akademische Uniforme , die' nach der Vorschrift einer Mmitkelba -

ren Hofresslutron in einem blauen rühmen Rocke mit einer silbernen Epaulette

und' derley Knöpfen , in einer Weste und Beinkleidern von rothem Tuche , in

einem glatten Hute mit einer schwarzen Schleift und einem stählernen Degen be¬

steht , wird nur bey öffentlichen und akademischen . Zierlichkeiten , - beym festliches

Gottesdienste , beym Ausspeisen und Befuchmachen getragen . Um Gleichförmig¬

keit zu erhalten , wird st« vom Rektor der Akademie gegen Bezahlung herbey -

geschaft .

rr . Für Vkademisten , welche erkranken , sind in einem eigenen , abgeson¬

derten , aber mit der Akademie zusammenhängenden Gebäude mehrere Zimmer vor¬

handen , wovon auch einige mit Badewannen versehen sind , um sich im Sommer ,

der Reinlichkeit wegen , baden zu können . Der ordentliche Arzt besucht die Kran¬

ken , so oft es nöthig ist ; in bedenklichern Fällen wird auch ein außerordentlicher

( dermalen Herr Professor und Doktor von Rheinlein ) zu Rath ; gezogen . Doch

steht es den Eltern frey , gegen eigen « Bezahlung ihre Kinder von einem an¬

dern Arzte besorgen zu lassen .

rs « Die Arzeneymitte ! werden von der Akademie beftritten ; doch sind da -

von Gesundbäder und mineralische Wässer , und die bey langwierigen Kuren eines

anhaltend kränklichem Körpers nöthigen Medikamente , und jede Kur der Wund¬

ärzte ausgenommen .

! i . Lehrgegmstälche «

i . Die Akademisten in der Stadt werden von ihren Präftktm auf die nahe

gelegene Universität begleitet , wo sie den öffentlichen Vorlesungen nach dem ganze «

Umfange der Philosophie beywohnen ; jene hingegen in der Ioscphsstadt erhalte «

den Unterricht in dem der Akademie zunächst liegenden , öffentlichen Gymnazmm



Her Priester der frommen Schulen , wohin sie durch einen Kommumkatisnsganz

klassenweife von ihren Präfekten und den Hausbedienten geführt , und von da

Wieder abgehshlt werden . Sowohl an der Universität als am Gymnasium haben

At AkademiAen ihre eigenen von den UebriZen abgesonderten Plätze ,

s. Der Privatunterricht , oder die sogenannten Repetitlonen der in den

Fffentlichm Schulen,und Kollegien vorgetragenen Lehrgegenstände werden bey de »

Philosophen fu, Hause von besondern Korrepetitoren , bey den Normalschülern

- rmd Humanisten aber von den Präfekten jeder Klaffe täglich zu den! bestimm¬

ten Stunden besorgt «

z. In beyden Häusern der Akademie sind für die französische Sprach^
für die'zeichen - und Ss- ö- ifchretb - kunst , für das Tanzen , Fechten und Vsltigs -

xen , bey den Philosophen aber noch insbesondre für die böhmische und walfche

Sprache eigene Lehrer aufgestellt . Das Re' rten können die AkadsEm der hö¬

her » Klaffen auf der k. k. Reitschule gegen Erlegung jährlicher fünfzig Tnldsrr

erlernen -

4. Ausser dem Glaubensunkerrichke aus dem Catechismus , welchen die

Mademisten den untern Klassen sowohl in den Schulen als zu Hause erhalten ,

werden sowohl diese als jene der HSHern Klassen in der Religions - und Tugend -

lehre du ch eine gemeinverständliche Auslegung des Evangeliums alle Sonntage

in der Hauskaxelle unterrichtet . Haupt Schlich aber wird darauf gesehen , daß

auch bey jeder Gelegenheit des gemeinen L- bens durch Ermahnungen und Bey¬

spiele ihr moralisches Gefühl geschärft , Tugend und Gottesfurcht eingepflanzt ,

Wd ein fester Grund zu einem wahrhaft praktischen Chnstenchume gelegek wird -

III . Forderungen von Seite der Akademie ,

r. Vermöge Hosdekret vom »yten August 1791 dürfen ») in die Akademie

nur «drl . che aufgenommen werden : sie dürfen b) nicht unter 7. und nick- über

! 2 Jahre



rr Iahte alt seyn ; es wird o) keinem erlaubt , einen eigenen Hofmeister oder

ein eigenes Zimmer zu haben ; 6) ein jeder ist gehalten , die akademische Uniforme

nach obiger Vorschrift zu tragen -

2» Von einem jeden Zöglinge begehrt die Akademie zso fl . , welche viertel¬

jährig LnticrMo dem Rektor derselben gegen seine Quittung bezahlt werden ;

bey dem auch die Aufkündigung drey Monathe vor dem Austritte zu machen ist»

Dagegen besorgt für besagte Summe die Akademie den Hausunterricht , das nö¬

thige Personale sowohl der Präfekte und Lehrmeister als der Bedienten ; ferners

die Kost , Wohnung , Heizung , Beleuchtung , den Arzt , die Apotheke , die Wä¬

scherinn .

Z. Das in den öffentlichen Schulen vorgeschriebene Unterrichtsgeld , welches

von allen , die keine Stiflinge sind , höhern Ortes bezahlt werden muß , wie

auch die Ausgaben für Bücher , Papier , Federn , für jede Art Kleidungsstücke

und andere ähnliche Bedürfnisse werden von den Aeltern und Vormündern selbst

bestricken . Der Rektor der Akademie trägt jedoch jenen , die nicht Gelegenheit

haben , jede Kleinigkeit unmittelbar herbeyzuschaffen , für diesem Falle seine Dien¬

ste an ; sie können zu dieser Bestimmung , und gegen seine Verrechnung , etwas

Seid bey ihm niederlegen .

4. Die nothwendigen Erfordernisse , mit welchen jeder Zögling versehen seyn

muß , bestehen :

n) Ju KleAlMg ; und zwar außer der akademischen Uniform und den dazu

gehörigen Hute , Degen , weißseidenen Strümpfen und weißen Schuhfchnallen ,

wenigstens in zweyen ordinairen Hauskleidern , samt Westen und Beinkleidern ,

in einem Capot , runden oder gestülpten Hute zum täglichen Gebrauche , in Hand¬

schuhe « , Schlaftvck , Pantoffeln , Schuhen , Stiefeln .

d ) In



d) In Wasche ; als in gehöriger Anzahl Tag - und Nachthemden Lein¬

tücher , Polsterziechen , Servieren , Bindeln , Hand - und Schnupftücher , weiß

zwirnen und wollnen oder auch meiirten Strümpfen , Schlafhauben , Nachtbein¬

kleidern und Leibeln , in zween Pudermäntel und Abwischtüchern .

c) In Bettgewande ; nehmlich in einer Madrazr samt derley Polster ,

in einer Kotze und abgenähten Decke , einem Kopfpolster und gehefteten Stroh -

sacke , in einer Kouverdecke von blaugedruckter Leinwand .

ck) In alldem Gerathschasten ; als in einem Schubladkasten , einen

porzrllänenen Suppenteller , Trinkglas , Eßbesteck , Waschbecken , Gießkanne und

Nachttopf von weißen Erdgeschirre , Leichter und Putzscheere , Kleider - und Schuh¬

bürsten , Spiegel und Kämmen zum Frisirm und Kopfteintgen ,

Alle diese Habschaften sind , und bleiben das Eigenthum der Zöglinge , wel¬

che sie bey ihrem Austritte wieder mit sich nehmen .
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